
Karl May gerichtet! 

Wir haben vor einiger Zeit die ungeheuerlich klingenden Anklagen veröffentlicht, die der gelbe 

Arbeitersekretär Lebius gegen den bekannten Schriftsteller  K a r l  M a y  veröffentlicht hatte. Die 

Behauptung, Karl May, der sich rühmte, alle möglichen Länder zu kennen und viele Sprachen zu sprechen, 

sei bis vor einigen Jahren nicht aus Deutschland herausgekommen und verstehe fast nichts von fremden 

Idiomen, war schon früher aufgestellt worden. Diese Sache ist aber schließlich ziemlich belanglos; daß May 

ein großes Talent zur Schilderung besitzt, ist sicher, und das ist – literarisch betrachtet – die Hauptsache. 

Schiller, der die Schweiz so schön darstellte, hat bekanntlich das Alpenland nie gesehen. (Allerdings hat er 

das auch nie behauptet.) Schwerer wiegt schon die Beschuldigung, daß May, der in seinen Romanen die 

katholische Tendenz aufdringlich in den Vordergrund stellte (in solch unkünstlerischer Weise, daß die 

literarische Ansprüche erhebende katholische „Köln. Volksztg.“ energisch von ihm abrückte; andere 

katholische Blätter sind allerdings heute noch seine Anhänger), Protestant war. Lebius behauptete aber 

noch was ganz anderes: nicht mehr und nicht minder, daß May, der durch seine Schriftstellerei ein reicher 

Mann geworden ist und in einer Villa in Radebeul bei Dresden lebt, ein richtiger  R ä u b e r h a u p t m a n n  

gewesen sei, und im  Z u c h t h a u s e  gesessen habe! Diese Enthüllungen klangen so unwahrscheinlich, daß 

wir sie nur unter Vorbehalt wiedergaben; Karl May schickte uns außerdem noch eine „Berichtigung“, in der 

er unsere Vorsicht lobte und alles in Abrede stellte. May verklagte Lebius, und gestern fand vor dem 

Schöffengericht in Charlottenburg die Verhandlung statt. Lebius wurde  f r e i g e s p r o c h e n ,  nachdem 

May durch sein  S c h w e i g e n  die Hauptpunkte der Lebiusschen Beschuldigungen zugegeben hatte! – Wir 

erhalten über die Sitzung folgenden Bericht: 

C h a r l o t t e n b u r g ,  12. April 1910. 

Der vielgenannte Reiseschriftsteller Karl May stand heute vor dem hiesigen Schöffengericht seinem 

alten Gegner, dem Führer der „Gelben Gewerkschaften“, Lebius, als Privatkläger gegenüber. Mit Lebius war 

sein Rechtsbeistand Rechtsanwalt Dr. Bredereck erschienen. Karl May, ein mittelgroßer Herr mit ergrautem 

schwarzen Haar und sehr lebhaften Manieren war ohne Rechtsbeistand. Er fühlt sich beleidigt durch einen 

Brief des Privatbeklagten an die Kammersängerin Fräulein  v o m  S c h e i d t  in Weimar (bekanntlich eine 

geborene Barmerin), in dem Lebius von May behauptet, dieser sei ein  g e b o r e n e r  V e r b r e c h e r . Der 

Brief wird von dem Privatbeklagten als echt anerkannt. (Die detaillierten Beschuldigungen, die Lebius in 

Flugblättern verbreitet hat, scheint May nicht zur Klage mit herangezogen zu haben.) Sein Rechtsbeistand 

beantragt, Beweis darüber zu erheben, daß Karl May ein umfangreiches Strafregister hinter sich habe. 

Wenn dieser Nachweis glücke, so werde das für das Strafmaß von Bedeutung sein. Rechtsanwalt Dr. 

Bredereck stellt u. a. unter Beweis, daß  K a r l  M a y  w e g e n  s c h w e r e n  E i n b r u c h s d i e b s t a h l s  i n  

e i n e n  U h r e n l a d e n  m i t  v i e r  J a h r e n  K e r k e r  b e s t r a f t  worden sei, und daß er nach seiner 

Entlassung aus dem Zuchthause eine  r e g e l r e c h t e  R ä u b e r b a n d e  gebildet habe, die die 

e r z g e b i r g i s c h e n  W ä l d e r  u n s i c h e r  machte, daß er seiner Zeit den ihn suchenden 

Militärpatrouillen nur dadurch entschlüpfte, daß er in der Kleidung eines Gefangenenaufsehers seinen 

Spießgesellen Kriegel durch die Postenkette transportierte, daß dieser Kriegel vier Jahre Festung und später 

22½ Jahre Zuchthaus abgesessen habe. May habe wegen dieser Räubereien  v i e r  J a h r e  Z u c h t h a u s  

bekommen und abgebüßt! Schon auf dem Seminar (May wollte Volksschullehrer werden) habe er eine Uhr 

und eine Meerschaumpfeife gestohlen und sei dafür zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt worden. Noch 

weitere Beweisanträge über die Tätigkeit Karl Mays als literarischer Verbrecher behält sich Rechtsanwalt 

Dr. Bredereck vor, der schließlich beantragt, als Beweismaterial die Personalakten der 

Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt heranzuziehen. – Vorsitzender zu May: Wollen Sie zugeben, daß 

sie  m e h r f a c h  b e s t r a f t  s i n d ? – Karl May: Wenn das alles wahr wäre, würde ich nicht mehr leben, 

dann wäre noch der Revolver da. Der Privatkläger überreicht dem Vorsitzenden ein umfangreiches 

Schriftstück. – Vorsitzender: Darauf können wir uns unmöglich einlassen. Erkennen Sie an, daß Sie Strafen 

verbüßt haben? – May: Ja, aber nicht die, die mir heute vorgeworfen werden. Ich bin nie Räuberhauptmann 

gewesen und habe nie eine Tabakspfeife gestohlen. – Vorsitzender: Was für Strafen haben Sie verbüßt? – 

May: Ich habe darüber  n i c h t s  zu sagen, ich würde mir dadurch für einen späteren Prozeß Schaden 

zufügen. – Rechtsanwalr Dr. Bredereck: May ist eine Persönlichkeit von tiefgehendem Einfluß auf die 

deutsche Jugend, und da liegt ein  ö f f e n t l i c h e s  I n t e r e s s e  vor, daß die Vorwürfe des Beklagten 



nachgeprüft werden. Die ganze Oeffentlichkeit ist sich darüber klar, daß die  S c h u n d l i t e r a t u r  auf May 

zurückzuführen ist. – May: Ich habe nur sechs Bücher für die Jugend geschrieben, sonst wende ich mich nur 

an geistig rüstige Leute. Wenn ich einen Einfluß habe, so ist er gut. Ich bin christus- und gottesgläubig und 

erziehe meine Leser zum Glauben und zu einer idealen Lebensführung. Eben weil ich bestraft worden bin, 

aber nicht wegen schlechter Handlungen. Jedoch kann ich darüber erst später sprechen. – Rechtsanwalt Dr. 

Bredereck: Der Privatkläger hat sich zuerst nicht auf Glauben und Gottesfurcht geworfen und unsittliche 

Schriften geschrieben. Erst als er sah, daß mit der  T u g e n d  e i n  g r ö ß e r e s  G e s c h ä f t  zu machen sei, 

hat er sie betätigt. Es ist bezeichnend, daß er  k a t h o l i s c h e n  T e n d e n z e n  h u l d i g t , daß er sich von 

katholischen Zeitungen feiern läßt. Dabei ist er  n i e  K a t h o l i k  g e w e s e n . – Der Privatbeklagte Lebius 

bittet den Gerichtshof dringend, in der ganzen Sache einmal Klarheit zu schaffen. May habe ihn in Dresden 

bankerott gemacht. Jetzt sei May nach Berlin gekommen und bemühe sich, mit Hilfe des „Vorwärts“ und 

der Sozialdemokratie, ihn finanziell zu ruinieren. Er sei an dem Streit zwischen May und seiner ersten Frau 

insofern interessiert, als er, gewissermaßen moralisch gezwungen, um der Frau in ihrer Not beizustehen, ihr 

ein Jahr lang eine monatliche Rente von 100 Mark gezahlt habe. – May: Nicht einen Pfennig Rente hat er 

gezahlt, nur einmal 100 Mark. Dafür will er jetzt 300 Mark heraushaben. – Der Gerichtshof zieht sich hierauf 

zur Beratung zurück. Nach Wiedererscheinen des Gerichtshofes verkündet der Vorsitzende zum 

allgemeinen Erstaunen, daß der Gerichtshof den Beklagten zu 15 Mark Geldstrafe verurteilt habe. – 

Rechtsanwalt Dr. Bredereck konstatiert, daß eine Beschlußfassung über seine Beweisanträge nicht erfolgt 

sei und daß er vor allen Dingen noch nicht plädiert habe. – Der Vorsitzende bemerkt hierauf, daß das Urteil 

i r r t ü m l i c h  ergangen sei und gibt Rechtsanwalt Dr. Bredereck das Wort zum Plädoyer. In diesem 

resümiert der Verteidiger noch einmal die Vorstrafen Karl Mays und erklärt, daß sich dieser, nachdem er 

aus dem Zuchthause entlassen war, der literarischen Tätigkeit zugewandt habe. Aber auch hier sei er seiner 

Neigung zum Diebstahl und Verbrechen treu geblieben. Eine bekannte Zeitschrift (Über den Wassern) 

bringe einen Artikel mit der Überschrift „Ein literarischer Dieb“, dessen Verfasser zum Schluß sage: Ich 

nenne Karl May ohne weiteres einen literarischen Dieb. Er ist in der Tat ein Abenteurer und Freibeuter auf 

schriftstellerischem Gebiete. Er habe auch ein Museum in seinem Hause angelegt, daß von Fürstlichkeiten 

besucht worden sei. Dabei sei May bis vor kurzem niemals aus Deutschland herausgekommen und habe 

deshalb auch keine Sammlungen machen können. Eine Überschreitung des Paragraphen 193 liegt nicht vor, 

daher bitte er, den Privatbeklagten freizusprechen. 

Privatbeklagter Lebius: Auf eine Anfrage hat der Dresdener Polizeipräsident der Redaktion des 

Dresdener Adreßbuches gegenüber Karl May als Hochstapler und literarischen Verbrecher charakterisiert. – 

Vorsitzender (zu May): Haben Sie noch etwas zu sagen? – Karl May: Ich bitte, mir ein oder zwei Stunden 

Zeit zu geben. Nach dem, was hier vorgebracht ist, kann ich mich nicht kürzer fassen. Der Gerichtshof zieht 

sich wieder zur Beratung zurück. Nach kurzer Zeit verkündet der Vorsitzende das  U r t e i l  dahin, daß der 

Privatbeklagte  f r e i z u s p r e c h e n  sei. Die Kosten des Verfahrens fallen dem Privatkläger zur Last. Dem 

Beklagten ist der Schutz des Paragraphen 193 zugebilligt worden. Eine Überschreitung desselben hat das 

Gericht nicht als vorliegend angesehen, zumal der Kläger selbst zugegeben habe, daß er verschiedentlich 

vorbestraft sei. 
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